
dem Heilauftrag. Die alphabetische Anordnung des Stoffes lässt die
sen umstand nicht hervortreten. Das bürgerliche Recht mit u. a. den 
Arztverträgen, der Aufklärung, der Arzthaftpflicht, der Betreuung 
nimmt nicht einmal ein zehntel des Gesamtumfanges des Kommen
tars ein und wird vom Sozialrecht, das deutlich mehr als ein Drittel 
des Bandes beansprucht, fast erdrückt. Die Artikel 1, 2, 3, 6, 12, 20 
und 74 GG erscheinen für sich inmitten des Buches. So erfährt die 
PiD bei Art. 1 Bescheid, ohne das Stichwort Selektion und deren me
dizinische Kriterien, und dann eingehender in Art. 2 und im eSchG 
(beide Male mit der tendenz: zurückhaltend). Wiederholungen lie
ßen sich so nicht ausschließen. Die prozessrechtlichen systematischen, 
also nicht kommentierenden Darstellungen schließen sich durchaus 
benutzerfreundlich den materiellmedizinrechtlichen Kommentaren 
an und bieten auf eher knappem Raum das einschlägige, so der titel 
zPO etwa die Schlichtungsstellen und Gutachterkommissionen.

Den zusammenhalt des Ganzen stärken eine prägnante einleitung 
mit Grundbegriffen (14 S.) und ein umfängliches Sachverzeichnis 
(43 S.), in dem der leser freilich manches Stichwort vergeblich sucht. 
es fehlen beispielsweise die termini Kostendruck und therapiefrei
heit; das Stichwort Berufsfreiheit gibt zu wenig her. und schon in der 
einleitung genannte lemmata wie Autonomie, Gesundheitsfonds, 
„Kind als Schaden“, Partnerschaft, Vertrauen bleiben ungenannt.

Die Vorzüge des Werkes fallen ins Auge. Die Vielzahl der im 
weiten medizinrechtlichen Sinne zusammengestellten Rechtsquel
len stellt der Herausgeber in einem einzigen stattlichen Bande leicht 
zugänglich zu Gebote. Die Aufschlüsse sind, der Kommentarform 
gehorchend, kompakt und praxisnah. Mit Grund nennt die um
schlagBanderole das Buch ein „Medizinrecht für Praktiker“, deren 
zahl in jüngster zeit bekanntlich stark anstieg und weiter wächst. 
Die Kommentare führen den leser, oft durch Vorbemerkungen und 
Normzweckangaben, in den jeweiligen Stoff mit seinen eigenheiten 
und Rechtsänderungen ein. Die Nachweise wie die weiterführenden 
fingerzeige haben ihren Ort nicht in fußnoten, sondern – so durch
aus leichter fassbar in ihrer fülle – im text, dessen zugänglichkeit 
fettgedruckte Schlüsselworte auf bewährte Weise erhöhen. Die übli
chen Randnummern erleichtern das Auffinden und zitieren.

Die stoffgesättigten erläuterungen nach dem Stande vom September 
2010 stehen, wie leseproben zeigen, auf der Höhe der zeit. Selbstver
ständlich werden die juristischen und rechtspolitischen Debatten um 
die neuralgischen Punkte nicht nur in der fortpflanzungsmedizin und 
in der Sozialversicherung weitergehen. Das Buch eröffnet die dafür er
forderlichen zugänge und bietet die Ausgangslagen auch im Blick auf 
die fortschreitende europäische Rechtsangleichung. Wollte der Rezen
sent auf begrenztem Raum einzelne Kontroversthemen hervorkehren, 
so müsste er willkürlich verfahren. An manchen Stellen wären zusätzli
che ärztliche oder medizinische Stimmen erwünscht, doch das gab der 
in einem „Kurzkommentar“ bemessene Platz wohl einfach nicht her. 
Nicht nur die fachanwaltschaft, auch Klinikverwaltungen, Pharmaun
ternehmen, Justiziare an verschiedenen Orten, Versicherungsleute, 
Richter, Kammerverwaltungen, Politiker, Rechtswissenschaftler, 
nicht zuletzt die Arzt und Medizinberufe selbst werden Nutzen aus 
dem Werk ziehen und dem Herausgeber hohen Respekt zollen.
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Frank Müller beginnt seine untersuchung mit einer kurzen Dar
stellung der legitimationsprobleme der Strafdrohung des § 216 StGB 
im Spannungsfeld zwischen dem Selbstbestimmungsrecht des Ster
bewilligen und den Grundsätzen der prinzipiell straflosen aktiven 
Suizidteilnahme.

im zweiten teil wendet sich der Verfasser dem Hauptgegenstand 
seiner untersuchung zu und erforscht den Strafgrund des § 216 StGB. 
er analysiert zunächst eingehend die hierzu im Schrifttum vertrete
nen Ansätze, um diese schließlich durchweg abzulehnen. 

So verwirft er zunächst die these von der absoluten indisponibili
tät des Rechtsguts leben, sieht in § 216 StGB auch nicht den zweck, 
vor Missbrauch zu schützen, und erteilt ebenso unter anderem der 
these vom durch § 216 StGB fundierten tötungstabu eine Absage. 
Ausführlicher setzt Müller sich sodann mit der frage auseinander, ob 
§ 216 StGB Ausdruck eines paternalistischen lebensschutzes zuguns
ten des Sterbewilligen sei. Auch diesem Ansatz erteilt der Autor letzt
lich eine Absage, denn „das potentielle Überlebensinteresse eines to
ten muss mangels eines Subjektes, das ein solches interesse innehaben 
kann, eine (als solche nicht zum Schutzgegenstand einer Strafnorm 
taugende) fiktion bleiben“ (S. 87). Das kann man durchaus anders 
sehen, denn im maßgeblichen zeitpunkt der tat (und nicht danach) 
scheint es nicht generell ausgeschlossen, jedenfalls die Perspektive 
neuen lebensmuts als durchaus in der Persönlichkeit des Rechtsguts
inhabers angelegt zu sehen. 

Seine Analyse der vertretenen Standpunkte formuliert Müller 
zuweilen etwas forsch; und vielleicht hätte es dem Werk auch gut 
getan, einen teil der ausführlich in den fußnoten erfolgenden Dis
kussion (vgl. etwa fnn. 72, 88 f., 94 f., 596, 612) in den fließtext zu 
 ver lagern. 

im folgenden entwickelt der Autor seinen eigenen Standpunkt 
zum Strafgrund des § 216 StGB. Müller begründet eingehend, dass 
im zentrum des § 216 StGB die abstrakte Gefahr eines entweder von 
vornherein nicht freiverantwortlich gefassten oder im zeitpunkt der 
tat nicht mehr bestehenden Sterbewillens steht. Die Gefahr, dass 
Dritte einem nur vermeintlich wirksam bestehenden Sterbeverlan
gen nachgeben könnten, macht nach Müllers Konzept den eigent
lichen Gegenstand des durch § 216 StGB gewährleisteten lebens
schutzes aus. eine Ausführung eines nicht hinreichend gesicherten 
Sterbeverlangens soll durch § 216 StGB verhindert werden, indem 
grundsätzlich jede tötung auf Verlangen unter Strafe gestellt wird. 
§ 216 StGB zerstört nach diesem Konzept das prinzipiell aus dem 
Selbstbestimmungsrecht des Rechtsgutsinhabers resultierende Ver
trauen des Dritten in die Wirksamkeit des geäußerten Sterbeverlan
gens. Der tatbestand entfernt sich durch diese interpretation von 
seinem Charakter als „klassisches“ tötungsdelikt und wird letztlich 
zum abstrakten Gefährdungsdelikt. Dieser Gedanke, § 216 StGB 
ließe sich auch als abstraktes Gefährdungsdelikt verstehen, wurde 
bereits von Jakobs formuliert (tötung auf Verlangen, euthanasie und 
Strafrechtssystem, 1998). Müller entwickelt hieraus einen eigenen 
Ansatz und wirft ein neues licht auf die Diskussion. Schon deswe
gen bietet die Arbeit eine Bereicherung für die wissenschaftliche 
Auseinandersetzung. 

im folgenden dritten teil überprüft der Verfasser sein Modell an
hand der klassischen instanzen des Wortlauts der Norm, der Geset
zessystematik sowie der teleologie und kommt zu dem – konstruk
tiv durchaus nachvollziehbaren – ergebnis, dass seine Auslegung mit 
dem geltenden Recht vereinbar sei. 

im vierten teil befasst Müller sich mit den folgerungen, die sich 
aus seiner Neukonzeption ergeben. Hervorzuheben ist hier, dass der 
Autor für Ausnahmefälle eine Aufweichung seiner interpretation des 
§ 216 StGB als abstraktes Gefährdungsdelikt für zulässig hält: in Si
tuationen extremen leidens und zugleich fehlender Möglichkeit zur 
Selbsttötung hält Müller ein überwiegendes interesse des Rechtsguts
inhabers an der Beendigung dieses leidens und damit eine Rechtfer
tigung der tötung auf Verlangen über § 34 StGB für möglich – unter 
inkaufnahme eines „Restrisikos“ fehlender freiverantwortlichkeit 
des tötungsverlangens infolge situationsbedingter konstitutioneller 
entscheidungsdefizite. 

insgesamt wirft das Werk einen frischen Blick auf eine schon lange 
währende Auseinandersetzung und vermag auch die heute aktuelle 
Diskussion zu bereichern. Deswegen ist der Arbeit eine breite leser
schaft zu wünschen.
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